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#ST# Aus den Verhandlungen des Schweiz, Bundesrathes.

(Vom 25. Juni 1878.)

Veranlaßt durch einen Spezialfall, hat der Bundesrath dem
Artikel 14 im Reglement für eidg. Medizinalprüfungen*) als vier-
tes Alinea Folgendes beigefügt :

,., Ausländer, die in der Schweiz das ganze Examen machen,
„und die nicht schon im Besize eines Diploms sind, haben als
„solche, so lange keine Reciprocität mit den betreffenden Staaten
„besteht, das Doppelte zu bezahlen."

Der Bundesrath hat gewählt :

(am 25. Juni 1878)

als Telegraphist in Le Pont :. Hrn. Paul Rochat, von Abbaye
(Waadt), in Le Pont (Waadt) ;

„ „ Escholzmatt : „ Johann Hofstetter, von und
in Escholzmatt (Luzern), Post-
halter daselbst ;

(am 28. Juni 1878)

als Posthalter in Ponte Tresa : Hrn. Giovanni Stoppani, Ingenieur,
von und in Ponte Tresa
(Tessin) ;

„ Telegraphistin in Horw : Jgfr- Marie Achermann, von und
in Horw (Luzern), Posthal-
terin daselbst.

*) Siehe eidg. Gesezsammlung, Band III, neue Folge, Seite 412.
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